
Beschl.-Nr. 2

STADT LANDSHUT

Auszug

aus der Sitzungs-Niederschrift

des Bausenats vom 15.11.2013

Betreff: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 09-49/1 "Zwischen Innerer Münchener

Straße - Kellerstraße - Klöpflgraben - Ainmillerweg" im beschleunigten Verfahren

gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung)

I. Prüfung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 1 BauGB im Zusammenhang mit

der Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB

II. Prüfung der Stellungnahmen gem. § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB

III. Billigungsbeschluss (zurückgestellt)

Referent: I.V. Bauoberrat Roland Reisinger

Von den 10 Mitgliedern waren 10 anwesend.

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten

mit - gej - Stimmen ""*-«

1. Mit der Erweiterung der Bauzone 1 um 3,0 m für alle Grundstücke besteht vom

Grundsatz her Einverständnis.

10:0

2. Mit einer Unterbauung im Bereich des Landschaftsschutzgebietes unter

Wiederherstellung der vorhandenen Topographie auf eine Tiefe von 6,0 m besteht vom

Grundsatz her Einverständnis, soweit sichergestellt ist, dass die Hangstabilität erhalten

bleibt.

4:6 (abgelehnt)

3. Der Bereich des ehem. Edeka, FI.Nr. 1247, wird im Rahmen eines eigenständigen

qualifizierten Bebauungsplanes unter Sicherung der bestehenden Einzelhandelsnutzung

im Segment „Güter des täglichen Bedarfs" fortgeführt.

10:0



Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit gem. § 13a Abs. 3 Satz 1

Nr. 2 BauGB und berührter Behörden sowie sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4

Abs. 1 BauGB im Zusammenhang mit der Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 13a Abs. 3

Satz 1 Nr. 2 BauGB in der Zeit vom 20.08.2013 bis einschl. 27.09.2013 zum Bebauungsplan

Nr. 09-49/1 „Zwischen Innerer Münchener Straße - Kellerstraße - Klöpflgraben - Ainmiller-

weg" vom 19.07.2013:

I. Prüfung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 1 BauGB im Zusammenhang mit der

Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB

Im Rahmen des Verfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB im Zusammenhang mit der Unter

richtung der Öffentlichkeit gem. § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB wurden, mit Terminstellung

zum 27.09.2013, insgesamt 41 berührte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

beteiligt. 18 berührte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben eine Stel

lungnahme abgegeben.

1. Ohne Anregungen haben 5 berührte Behörden und sonstige Träger öffentlicher

Belange Kenntnis genommen:

1.1 Stadtjugendring Landshut

mit Schreiben vom 19.08.2013

1.2 Stadt Landshut - Sanierungsstelle -

mit E-Mail vom 05.09.2013

1.3 Stadt Landshut - Tiefbauamt -

mit Schreiben vom 09.09.2013

1.4 Bund der Selbständigen - Gewerbeverband Bayern e. V.

mit E-Mail vom 17.09.2013

1.5 LBV - Verband für Arten- und Biotopschutz

mit Schreiben vom 27.09.2013

Beschluss: 10:0

Von den ohne Anregungen eingegangenen Stellungnahmen der vorgenannten berühr

ten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird Kenntnis genommen.

2. Anregungen haben 13 berührte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange

vorgebracht:

2.1 Bayerischer Bauernverband, Landshut

mit E-Mail vom 13.08.2013

Nach Einsichtnahme in die Planungsunterlagen werden von Seiten des Bayerischen

Bauernverbandes keine Bedenken erhoben.
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Beschluss: 10:0

Von der zustimmenden Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

2.2 Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, Nürnberg

mit E-Mail vom 14.08.2013

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens.

Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw.

zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert wer

den dürfen.

Sollte eine Umverlegung unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, be

nötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag, um eine Planung und

Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu

können. Es besteht kein Handlungsbedarf seitens der Kabel Deutschland.

Beschluss: 10:0

Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

Seitens der Stadt Landshut sind keine Maßnahmen an der Inneren Münchener Straße,

die das Bebauungsplangebiet erschließt, geplant. Alle eventuellen Maßnahmen auf Pri

vatflächen liegen in der Verantwortung des jeweiligen Eigentümers, der eigenverant

wortlich die ggf. notwendigen Sicherungen zu gewährleisten bzw. Umverlegungen zu

organisieren hat. Hierzu wurde in die Hinweise durch Text unter Pkt. 2 ein ent

sprechender Passus eingefügt. Darin wird auch auf das „Merkblatt über Baumstandorte

und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" verwiesen.

2.3 Regierung von Niederbayern - Höhere Landesplanungsbehörde, Landshut

mit Schreiben vom 19.08.2013

Ziele der Raumordnung und Landesplanung:

Gemäß LEP B VI 1.5 Z sollen besonders schützenswerte Landschaftsteile grundsätz

lich von einer Bebauung freigehalten werden. Dies gilt neben unter besonderem

gesetzlichen Schutz stehenden Gebieten für

- besonders bedeutende oder weithin einsehbare Landschaftsteile wie landschafts-

prägende Höhenrücken, Kuppen und Hanglagen und

- Fluss und Seeuferbereiche, die ökologisch oder für das Landschaftsbild wertvoll

oder der Allgemeinheit für Erholungszwecke vorzubehalten sind.

Aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung wird diesem Ziel durch die

vorliegende Planung entsprochen.

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen:

Hinweis aus naturschutzfachlicher Sicht: Gehölzentnahmen im Hangbereich sollten

vermieden werden.

Beschluss: 10:0

Von der positiven Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

-3-



Durch die Festsetzung, dass innerhalb des Landschaftsschutzgebietes sämtliche Ge

hölze zu erhalten sind, wurde dem naturschutzfachlichen Hinweis in der Stellungnahme

bereits Rechnung getragen.

2.4 Deutsche Telekom Technik GmbH, Landshut

mit Schreiben vom 09.09.2013

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentüme

rin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Tech

nik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung

wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre

chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir

wie folgt Stellung:

Im Geltungsbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die durch die

geplanten Baumaßnahmen möglicherweise berührt werden.

Wir bitten Sie, bei der Planung und Bauausführung darauf zu achten, dass diese Linien

nicht verändert werden müssen bzw. beschädigt werden.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und

unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen-

und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier u. a. Abschnitt 3 -zu beachten. Wir

bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und

Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden.

Beschluss: 10:0

Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

Seitens der Stadt Landshut sind keine Maßnahmen an der Inneren Münchener Straße,

die das Bebauungsplangebiet erschließt, geplant. Alle eventuellen Maßnahmen auf Pri

vatflächen liegen in der Verantwortung des jeweiligen Eigentümers, der eigenverant

wortlich die ggf. notwendigen Sicherungen zu gewährleisten bzw. Umverlegungen zu

organisieren hat. Hierzu wurde in die Hinweise durch Text unter Pkt. 2 ein entspre

chender Passus eingefügt. Darin wird auch auf das „Merkblatt über Baumstandorte und

unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" verwiesen.

2.5 Regierung von Niederbayern - Gewerbeaufsichtsamt -

mit Schreiben vom 10.09.2013

Ziele der Raumordnung und Landesplanung:

Keine

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen:

Keine

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen:

Einwendungen keine

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen:
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Vom Gewerbeaufsichtsamt der Regierung von Niederbayern wahrzunehmende öffentli

che Belange werden von oben angeführter Planung nicht berührt.

Es bestehen deshalb keine Einwände.

Nach der Prüfung der Unterlagen ergeben sich folgende fachliche Informationen und

Empfehlungen, die bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen sind:

Fundmunition:

Das Gebiet um den Landshuter Bahnhof wurde im 2. Weltkrieg flächig bebombt. Es ist

nicht auszuschließen, dass Ausläufer der Bebombung bis in den zu bebauenden Be

reich gegangen sind. Vor Beginn der Arbeiten ist eine Gefahrenbewertung hinsichtlich

eventuell vorhandener Fundmunition durchzuführen. Die grundsätzliche Pflicht zur Ge

fahrenerforschung und einer eventuellen vorsorglichen Nachsuche liegt beim Grund

stückseigentümer. Im Rahmen der Gefahrenerforschung ist vom Grundstückseigentü

mer zu prüfen, ob Zeitdokumente wie die Aussagen von Zeitzeugen oder Luftbilder der

Befliegungen durch die Alliierten vorliegen, die einen hinreichend konkreten Verdacht

für das Vorhandensein von Fundmunition geben. Das „Merkblatt über Fundmunition"

und die Bekanntmachung „Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel (Fundmunition)"

des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren sind zu beachten.

Beschluss: 10:0

Von der zustimmenden Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

Zu Fundmunition:

Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung und Versiegelung ist eine Kampfmittel

sondierung derzeit nicht möglich. Auch lässt sich aus den vorhandenen Luftbildern

nicht entnehmen, dass im Planungsgebiet Munitionsfunde zu erwarten sind. Diese

Punkte und der Hinweis, dass die jeweiligen Grundstückseigentümer selbst für die Ge

fahrenforschung zuständig sind, wurden in die Begrünung zum Bebauungsplan unter

dem neuen Pkt. 8 (ehem. Pkt. 7) integriert.

2.6 Landratsamt Landshut - Gesundheitsamt -

mit Schreiben vom 11.09.2013

Keine Einwände aus hygienischen Gründen.

Beschluss: 10:0

Von der positiven Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

2.7 Bayerische Landesamt für Denkmalpflege - G 23 - München

mit Schreiben vom 17.09.2013

Für die Beteiligung an der oben genannten Planung wird gedankt. Wir bitten Sie, bei

künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Referat

(G23) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung nimmt das Baye

rische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt Stel

lung:

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:
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Von Seiten der Bau- und Kunstdenkmalpflege bestehen gegen die oben genannte Pla

nung, soweit aus den vorliegenden Unterlagen ersichtlich, keine grundsätzlichen Ein

wendungen.

Im Planungsgebiet und/oder in dessen Nähe befinden sich nach derzeitigem Kenntnis

stand jedoch folgende Baudenkmäler/Ensembles:

• D-2-61-000-241, Wohn- und Verwaltungsbau, dreigeschossiger Satteldachbau mit

Putzgliederung, 2. Hälfte 19. Jh.; langgestreckter zweigeschossiger Werkraum, 2.

Hälfte 19. Jh.

• D-2-61-000-18, XXIV. Burgfriedenssäule mit gemaltem Wappen, nach 1780, steht

am Berghang, auf halber Höhe zwischen der Inneren Münchner Straße und der

Einmündung Kellerstraße

Für jede Art von Veränderungen an diesen Denkmälern und in ihrem Nähebereich gel

ten die Bestimmungen der Art. 4-6 DSchG. Das Bayerische Landesamt für Denkmal

pflege ist bei allen Planungs-, Anzeige -, Zustimmungs- sowie Erlaubnisverfahren nach

Art. 6 DSchG und bei allen baurechtlichen Genehmigungsverfahren, von denen Bau

denkmäler/Ensembles unmittelbar oder in ihrem Nähebereich betroffen sind, zu beteili

gen.

Bodendenkmalpflegerische Belange:

Nach unserem bisherigen Kenntnisstand besteht gegen die oben genannte Planung

von Seiten der Bodendenkmalpflege kein Einwand. Wir weisen jedoch darauf hin, dass

eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische Lan

desamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs.

1-2 DSchG unterliegen.

Art. 8 Abs. 1 DSchG:

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal

schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver

pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unter

nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines

der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem

Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige

an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG:

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Wo

che nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutz

behörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält einen Abdruck dieses Schreibens mit der Bit

te um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rah

men der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Fragen, die

konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege betref

fen, richten Sie ggf. direkt unter der oben genannten Tel.Nr. an den/die Gebietsreferen

ten.

Beschluss: 10:0

Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange:

Das Denkmal D-2-61-000-241 war bereits nachrichtlich in den Bebauungsplan aufge

nommen, das Denkmal D-2-61-000-18 wurde nun zusätzlich eingetragen. Zu den Art.

4-6 DSchG wurde in den Hinweisen durch Text unter Pkt. 3 ein entsprechender Passus

aufgenommen. Die Begründung wurde unter dem neuen Pkt. 7 (ehem. Pkt. 6) entspre

chend angepasst.
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Bodendenkmalpflegerische Belange:

In die Begründung wurde unter dem neuen Pkt. 7 (ehem. Pkt. 6) bereits ein Hinweis auf

den Art. 8 DSchG integriert.

2.8 IHK Niederbayern, Passau

mit Schreiben vom 18.09.2013

Zum Bebauungsplan Nr. 09-49/1 „Zwischen Innerer Münchener Straße - Kellerstraße -

Klöpflgraben - Ainmillerweg" haben wir weder Anregungen noch Bedenken vorzubrin

gen. Von unserer Kammer selbst sind keine Planungen beabsichtigt bzw. Maßnahmen

bereits eingeleitet, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebietes

bedeutsam sein könnten.

Beschluss: 10:0

Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

2.9 Bund Naturschutz - Kreisgruppe Landshut -

mit Schreiben vom 19.09.2013

Wir begrüßen die Aufstellung des Bebauungsplanes und stimmen der Planung zu.

Beschluss: 10:0

Von der zustimmenden Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

2.10 E.ON Netz GmbH, Bamberg

mit Schreiben vom 20.09.2013

Die Überprüfung der uns zugesandten Unterlagen ergab, dass im oben genannten Be

reich keine Anlagen der E.ON Netz GmbH (zuständig für 110 KV- und Fernmeldeanla

gen) vorhanden sind. Belange unseres Unternehmens werden somit nicht berührt.

Nachdem eventuell Anlagen der Bayernwerk AG oder anderer Netzbetreiber im oben

genannten Bereich vorhanden sind, bitten wir, sofern noch nicht geschehen, diese se

parat zu beteiligen.

Beschluss: 10:0

Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

Die Stadtwerke Landshut wurden als Netzbetreiber Strom im Rahmen des vorliegen

den Beteiligungsverfahrens um Stellungnahme gebeten. Es wurden keine Einwände

vorgebracht.
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2.11 Stadt Landshut - Amt für öffentliche Ordnung und Umwelt - FB Umweltschutz -

mit E-Mail vom 26.09.2013

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen:

Stellungnahme

- Immissionsschutz vom 26. September 2013 (Az. P131 R-Kun)

- Allgemeines vom 05. September 2013 (P131 R-Ja)

Stellungnahme Immissionsschutz:

Die Planung befindet sich in unmittelbarer Nähe zur „Inneren Münchener Straße". Die

se ist von einem hohen Verkehrsaufkommen geprägt. Überschlägige Berechnungen

zeigen, dass die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 für ein Mischge

biet deutlich überschritten werden.

Aus diesem Grund ist im Falle von Neu- oder Ersatzbauten eine Grundrissorientierung

erforderlich. Dies bedeutet, dass in den entlang der „Inneren Münchener Straße" ver

laufenden Baukörperfassaden keine Außenwandöffnungen (z. B. Fenster, Türen) von

schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (gemäß DIN 4109) zu liegen kommen dürfen.

Sollte eine solche Grundrissorientierung nicht möglich sein, so sind alle im Sinne der

DIN 4109 schutzbedürftigen Aufenthaltsräume, welche durch Außenwandöffnungen in

den entlang der „Inneren Münchener Straße" verlaufenden Fassaden belüftet werden

müssen, entsprechend lärmschutztechnisch auszurüsten. Dies bedeutet, dass die er

wähnten schutzbedürftigen Aufenthaltsräume zur Gewährleistung ausreichend niedri

ger Innenpegel mit ausreichend schallgedämmten automatischen Belüftungsführun-

gen/-systemen/-anlagen auszustatten sind. Deren Betrieb darf in einem Meter Abstand

einen Eigengeräuschpegel LAFeq von 20 dB(A) nicht überschreiten und muss auch bei

vollständig geschlossenen Fenstern eine Raumbelüftung mit ausreichender Luftwech

selzahl ermöglichen. Die Luftschalldämmungen der Umfassungsbauteile von schutzbe

dürftigen Aufenthaltsräumen müssen den diesbezüglich allgemein anerkannten Regeln

der Technik genügen. In jedem Fall sind die Mindestanforderungen an die Luftschall

dämmung von Außenbauteilen gemäß den Tabellen 8 bis 10 der DIN 4109 zu erfüllen

(Schallschutznachweis nach DIN 4109).

Stellungnahme Allgemeines:

Zur Vermeidung von Missverständnissen bitten wir Ziffer 7 der Begründung dahinge

hend zu ändern, dass die Thematik Kampfmittelfreiheit nicht im Rahmen des Bauge

nehmigungsverfahrens abgehandelt wird, sondern dass bei Baumaßnahmen nach § 34

BauGB die Verantwortung für Gefährdungen durch Kampfmittel bzw. die Kampfmittel

klärung bei den Bauherren liegt.

Beschluss: 10:0

Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

Zu Immissionsschutz:

Die Anforderungen des Immissionsschutzes wurden in einer Festsetzung durch Plan

zeichen und einer Festsetzung durch Text in den Bebauungsplan aufgenommen. In der

Begründung wird die Thematik unter dem neuen Pkt. 6 erläutert.

Zu Stellungnahme Allgemeines:

Der neue Pkt. 8 (ehem. Pkt. 7) der Begründung wurde dahingehend überarbeitet, dass

bei den Baumaßnahmen im Geltungsbereich die Verantwortung für Gefährdungen

durch Kampfmittel bzw. die Kampfmittelklärung bei den Bauherren liegt.
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2.12 Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, Deggendorf

mit Schreiben vom 26.09.2013

Die Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz wird als Träger öffentlicher Belange

am o. g. Verfahren um eine Stellungnahme gebeten. Wie von dem im Amt für Stadtent

wicklung und Stadtplanung stellvertretend zuständigen Mitarbeiter (Fabian Pielmeier)

am 18.09.2013 per E-Mail bestätigt, wurde der Handwerkskammer Niederbayern-Ober

pfalz aus beschriebenen Gründen eine Fristverlängerung im Rahmen der TöB-Beteili-

gung zur Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes bis zum 04.10.2013 eingeräumt.

Der Ausgangssituation sowie den Grundzügen der beabsichtigten Planungen können

wir grundsätzlich folgen. Wir möchten jedoch an dieser Stelle nochmals eindringlich da

rauf verweisen, wie dies bereits auch erste Vorgespräche ergeben haben, dass sich di

rekt im Plangebiet eine Reihe von Handwerksbetrieben befindet, die unmittelbar oder

mittelbar von den Planungen betroffen sind. Zu diesen beUjnsinderHandwerksrolle

eingetragenen Handwerksbetrieben zählen dieMetzgerei ^H|^^^B(innere Mün
chner Straße 49-51) sowie die Glaserei ^■■■■(Innere Münchner Straße 37).
Generell ist anzuführen, dass diese Handwerksbetriebe Bestandsschutz genießen und

in der Ausübung ihres Handwerks und bei eventuellen Betriebserweiterungsmaßnah

men zukünftig nicht eingeschränkt werden dürfen.

Darüber hinaus möchten wir darauf hinweisen, dass sich die Entfaltungsmöglichkeiten

des Handwerks in bebauten Ortslagen zunehmend erschweren. Früher selbstverständ

liche Formen des Nebeneinanders von Wohnen und Arbeiten werden von vielen Ein

wohnern heutzutage oftmals nicht mehr akzeptiert. Besondere Berücksichtigung sollte

dabei auch dem eigentümergeführten Ladenhandwerk eingeräumt werden, das stärker

als andere Branchen flächendeckend in allen Siedlungsstrukturen vertreten ist und zur

Lebendigkeit von Stadtzentren beiträgt. Durchmischte Siedlungsstrukturen sind nicht

nur kulturell und sozial attraktiv. Sie erweisen sich auch auf lange Sicht aufgrund ihrer

Energie- und Ressourcenschonung als der zukunftsfähigste Ansatz. Zugleich sichert

die soziale wie räumliche Nähe Lebensqualität. Das Handwerk sollte daher als moder

nes und zukunftsweisendes Gewerbe weiterhin im Ortszentrum, „sichtbar" bleiben. Für

die mittelständische Wirtschaft reicht eine rein quantitative Flächenbereitstellung häufig

nicht aus, so dass diese um eine qualitative Standortpflege ergänzt werden muss. Ge

rade für serviceorientierte Branchen sind oftmals Flächen mit innenstadtnaher Lage

und zukunftsfähigen Grundstückszuschnitten erforderlich.

Wie den Planunterlagen zu entnehmen ist, beruht die Festsetzung der angeführten

Bauzonen auf der beschriebenen Ausgangslage, so dass deren generelle Festlegung

überwiegend auch nachvollziehbar erscheint. Gleichzeitig wird jedoch mit der Festle

gung der Breite der Bauzonen, insbesondere der Bauzone 1, die einzig eine geschlos

sene Bauweise zulässt, entscheidend in das zukünftige Baurecht von ansässigen Be

trieben eingegriffen. Deshalb ist gerade vor dem Hintergrund der Standortsicherung

und vor allem der zukünftigen strategischen Standortentwicklung der festzulegende

Verlauf der Bauzonengrenzen mit den Betroffenen abzustimmen und ggf. auf deren Be

dürfnisse anzupassen (zum Beispiel Metzgereibetrieb ^^^B< Gleichzeitig ist aus
den besagten Gründen auch von erheblicher Bedeutung, dass dem Metzgereibetrieb

Bi neben der derzeitigen Nutzung seines standortnahen Parkplatzes, auch die
Wahlmöglichkeit aus baurechtlicher Sichtweise, wie vorgesehen, verbindlich eröffnet

wird, mittelfristig eine geschlossene Bebauung dort zu entwickeln.

Wir können dem Vorhaben somit zustimmen, insofern sichergestellt ist, dass den be

reits geäußerten Bedarfen und Bedenken der ansässigen Betriebe, gerade vor dem be

schriebenen Hintergrund der Standortsicherung sowie der zukünftigen Entwicklung,

ausreichend Rechnung getragen wird. Weitere Informationen, die gegen die übrigen

Planungen sprechen, liegen uns aktuell nicht vor.
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Beschluss: 10:0

Von der Stellungnahme wird Kenntnis genommen.

Grundsätzlich wird durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes der Bestandsschutz

einer baulichen Anlage und seiner Nutzung nicht eingeschränkt. Daraus folgt, dass

sämtliche Gewerbebetriebe, die sich derzeit innerhalb des Geltungsbereiches befinden,

ihren Betrieb in der bisherigen Weise fortsetzen können.

Bezüglich der Möglichkeiten, Betriebe zu erweitern, ist folgendes anzumerken:

Der sich auf den FI.Nrn. 1263, 1263/1, 1266 und 1267 (alle Gem. Landshut) bestehen

de Produktions- und Verkaufsstandort einer Metzgerei wird im Bebauungsplan Nr. 09-

49/1 „Zwischen Innerer Münchener Straße - Kellerstraße - Klöpflgraben - Ainmillerweg"

mit umfassenden Erweiterungsmöglichkeiten ausgestattet, da die festgesetzten Bauzo

nen 1 und 2 auch die derzeit bestehenden Stellplatzflächen umfassen. Zudem wurde

von Seiten des Inhabers angedeutet, dass aufgrund von EU-Vorgaben eine Erweite

rung dieses Produktionsstandortes ohnehin nicht in Frage kommt.

Bei der auf der FI.Nr. 1251/1, Gem. Landshut vorhandenen Glaserei ergibt sich folgen

de Situation: Das Baufenster der Bauzone 2 umfasst nicht das gesamte Bestandsge

bäude der Hs.Nr. 37. Da aber im vorderen Bereich des Grundstücks noch freie Flächen

vorhanden sind, die aufgrund der Festsetzungen für die Bauzone 2 auch überbaubar

wären, könnten dem Betrieb bei einem Neubau auf der FI.Nr. 1251/1 in etwa gleich gro

ße Flächen wie bisher zur Verfügung gestellt werden. Eine Einschränkung ist somit

nicht gegeben. Erweiterungsmöglichkeiten sind aufgrund des vorhandenen hohen Ma

ßes der baulichen Nutzung auf der FI.Nr. 1251/1 aber bereits jetzt, ohne den gegen

ständlichen Bebauungsplan, nicht gegeben.

Allgemein ist anzumerken, dass der Bebauungsplan keine Festsetzungen zur Art der

baulichen Nutzung trifft. Da es sich um einen einfachen Bebauungsplan handelt, ist der

Aspekt des Einfügens in die Umgebung im Bezug auf die Art der baulichen Nutzung im

Rahmen von Baugenehmigungsverfahren nach den Maßgaben des § 34 BauGB zu

prüfen. Hier ergeben sich somit keine Veränderungen gegenüber der derzeitigen Situa

tion und dem entsprechend auch keine Einschränkung von gewerblichen Nutzungen

durch die Aufstellung des Bebauungsplanes.

Der Stellungnahme wurde somit bereits vollumfänglich Rechnung getragen.

2.13 Stadtwerke Landshut - Netz / Technischer Service -

mit Schreiben vom 02.10.2013

Die Stadtwerke Landshut nehmen wie folgt zu o.g. Bebauungsplan Stellung:

Verkehrsbetrieb / Erzeugung & Bäder / Netzbetrieb Strom / Netzbetrieb Gas & Wasser /

Abwasser:

Es liegen keine Einwände vor.

Beschluss: 10:0

Von der zustimmenden Stellungnahme wird Kenntnis genommen.
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